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 Veröffentlicht am 24.10.1962

Norm

ABGB §1400 B

Rechtssatz

Nach der Übung im Bankverkehr entsteht in den Fällen, wo von der mit einer Akkreditiverö5nung im Ausland

beauftragten sogenannten Hausbank eines Bankkunden eine ausländische sogenannte Korrespondenzbank mit der

Erö5nung des unwiderru8ichen Dokumentenakkreditivs beauftragt wird, grundsätzlich kein Rechtsverhältnis zwischen

dem Bankkunden als Auftraggeber und der ausländischen Korrespondenzbank; eine bei dieser Bank hinterlegte

Deckung kann nach Ablauf des Akkreditivs nicht vom Bankkunden, sondern nur von seiner Hausbank zurückverlangt

werden.
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